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HANDBUCH FÜR KURSLEITENDE 
DER VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
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VORWORT
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir laufend qualifizierte Kursleitende. Wenn Sie Kompetenz und/oder Praxiserfahrung haben, kontaktfreudig sind, pä-
dagogisches Geschick und den Willen zur Fortbildung mitbringen, sind Sie bei uns richtig. Gerne nehmen wir Ihre Kurzbewerbungen entgegen. Bitte wenden 
Sie sich an die entsprechenden Fachbereichsleitungen. Die Kontaktdaten können Sie dem unten aufgeführten Verzeichnis oder unserer Website entnehmen. 

In diesem Leitfaden sind Informationen zusammengestellt, die neuen Kursleitenden den Einstieg in ihre Tätigkeit bei der Volkshochschule Bremerhaven 
erleichtern sollen.

IHRE VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
Die Volkshochschule Bremerhaven (VHS) und ihr Bildungsauftrag heute:
Der öffentliche Auftrag der Volkshochschulen wird von den Ländern definiert und mit den Kommunen umgesetzt. Solchermaßen folgt die Volkshochschule 
einem durch die Stadt Bremerhaven und das Land Bremen erteilten gesetzlich festgelegten Bildungsauftrag. Dieser Bildungsauftrag beinhaltet nach dem 
Bremischen Weiterbildungsgesetz, dass: „(…) Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes (…) ein eigenständiger, mit Schule, Hochschule und Berufsaus-
bildung gleichberechtigter und verbundener Teil des Bildungswesens in öffentlicher Verantwortung (ist). Ein kontinuierlicher Bildungsweg von der Schule 
über die berufliche oder akademische Ausbildung bis zur Weiterbildung fördert den sozialen Zusammenhalt und sichert sowohl den Erhalt der Erwerbs-
fähigkeit als auch die Teilhabe an der Gesellschaft und die Wahrnehmung der Bürgerrechte. Die Weiterbildung hat die Aufgabe, in der Form organisierten 
Lernens individuelle und gesellschaftliche Bildungsanforderungen zu erfüllen und lebenslanges Lernen zu ermöglichen. (…)“ (aus: Gesetz über die Weiter-
bildung im Lande Bremen ((Weiterbildungsgesetz – WBG)), 18.06.1996/geändert am 17.05.2011)

Die VHS wird in der Organisationsform eines städtischen Amtes des Magistrats der Stadt Bremerhaven geführt. Ihre Arbeit wird weitgehend aus zwei Quel-
len finanziert: den öffentlichen Zuschüssen und den Eigeneinnahmen. Ihre Angebote sind preisgünstig, und durch eine großzügige Ermäßigungsregelung 
werden soziale Härten vermieden. Allerdings ist sie in Zeiten immer knapper werdender Mittel auch auf einen ausreichenden Anteil von Teilnehmenden- 
gebühren angewiesen. 

Das Hauptgebäude ist das Friedrich-Schiller-Haus in der Lloydstraße 15, 27568 Bremerhaven. Darüber hinaus ist sie an zahlreichen Orten in der Stadt 
präsent.
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UNSER LEITBILD
  GRUNDLEGEND  

Die Volkshochschule Bremerhaven wurde 1919 gegründet. Sie erfüllt als 
öffentlich kontrollierte, gemeinnützige Bildungseinrichtung der Stadt 
Bremerhaven den in der Verfassung des Landes Bremen verankerten Bil-
dungsauftrag und ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Damit übernimmt die 
Volkshochschule zentrale Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Als 
Lernort, Qualifizierungszentrum, Ort der Begegnung, Bürgerforum und Kul-
turzentrum leistet sie einen wichtigen Beitrag zu Erhalt und Entwicklung der 
Demokratie. Lernen ist heute ein lebensbegleitendes Thema aller Menschen. 
Die Aufgabe der Volkshochschule besteht deshalb darin, Lernen für Men-
schen jeden Alters zu initiieren und zu gestalten.

  OFFEN  

Die Volkshochschule steht allen Bevölkerungsgruppen offen. Wir orientieren 
unser Handeln an den aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen wie auch 
an den Bedürfnissen der in der Region lebenden Menschen und Gruppen - 
unabhängig von ihrem Bildungs- oder Sozialstatus, ihrem Alter, Geschlecht, 
ihrer sexuellen Orientierung, ihren physischen Fähigkeiten, ihrer kulturellen 
Identität oder ihrer Nationalität. Wir verpflichten uns zu parteipolitischer 
und weltanschaulicher Neutralität und zu Unabhängigkeit von Gruppenin-
teressen.

  WERTSCHÄTZEND  

Die Würde und Selbstbestimmung der Menschen, gegenseitige Wertschät-
zung und Chancengleichheit bilden die Grundlage für unsere Arbeitskultur 
und systematische Qualitätsentwicklung.
 

  GEMEINWOHLORIENTIERT  

Wir wollen das Lerninteresse, das Bildungsniveau und somit die Lebensqua-
lität in der Region steigern, indem wir ein vielfältiges, innovatives und hoch-
wertiges Bildungs- und Kulturangebot bereitstellen, das für alle Personen 
erschwinglich und zugänglich ist.
 

  KUNDENORIENTIERT  

Mit unserer Programmplanung und unseren Dienstleistungen orientieren 
wir uns an den Bedarfen von Teilnehmenden, Kooperationspartner:innen 
und Auftraggeber:innen. Dabei sorgen wir für hohe fachliche, soziale und or-
ganisatorische Kompetenzen unseres hauptamtlichen Teams und der neben-
beruflichen Dozent:innen, wodurch flexibles Reagieren auf aktuelle Themen 
und Anforderungen möglich wird. Die Qualität unserer Angebote wird durch 
regelmäßige Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 garantiert sowie durch die 
Fortbildung von Personal und Lehrkräften unterstützt.

  BREIT GEFÄCHERT, PROFILBILDEND UND INNOVATIV   

Wir halten ganzjährig ein breit gefächertes Themenspektrum bereit: Zusätz-
lich zu allgemeiner, politischer, kultureller und gesundheitlicher Bildung 
sowie Grundbildung mit Schulabschlüssen bieten wir maßgeschneiderte 
Schulungen an. Wir führen Bildungsgänge mit international anerkannten 
Abschlusszertifikaten, insbesondere in den Bereichen berufliche Quali-
fikation, EDV und Sprachen durch. Darüber hinaus beteiligen wir uns an 
innovativen Projekten, in denen neue Lern- und Angebotsformen aus-
probiert werden. Sich bilden ist ein lebensbegleitender Prozess, weshalb 
unser Bildungsprogramm auf Lernen in unterschiedlichen Lebensphasen 
ausgerichtet ist. Kompetente Bildungsberatung ist ein selbstverständlicher 
Teil unserer Arbeit.

  KOMPETENT UND ZEITGEMÄSS  

Unser kompetentes, engagiertes Team bildet ebenso wie die qualifizier-
ten Lehrkräfte die Basis unserer Arbeit. Ansprechende und mit modernen 
technischen Systemen ausgestattete Unterrichts-, Veranstaltungsräume in 
unserem zentral gelegenen Haus ermöglichen zeitgemäßes Lernen. Durch 
das Gastrecht in öffentlichen Räumlichkeiten und ein Netzwerk von Koope-
rationspartner:innen können wir Veranstaltungen bedarfsgerecht in den 
Stadtteilen Bremerhavens anbieten. Die Einbindung in kommunale, landes-
weite, nationale und internationale Arbeits- und Netzwerkstrukturen sichert 
uns eine Vielzahl von Kooperationspartnern. 

  GELUNGENES LEBEN...  

bedeutet für uns, dass Lernende…
... ihre persönliche und/oder berufliche Kompetenz erweitern können,
... ihre Handlungsfähigkeiten ausbauen, Wissen konstruktiv anwenden und     
     weiterentwickeln,
... Anerkennung für Lernerfolge erfahren,
... ihre Neugier auf das Weiterlernen (wieder-) entdeckt haben und Freude  
     den Lernprozess begleitet hat.

Lernen ist gelungen, wenn wir dazu beitragen können, dass Lernende ihre 
Lernprozesse und die Entwicklung ihrer eigenen Lernbiografie für sich als 
sinnvolles Tun betrachten und lebensbegleitendes Lernen als persönliche 
Bereicherung und Verbesserung ihrer Lebensqualität empfinden.

 U
N
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Bundesweit einheitliches VHS-Logo als Zeichen einer gemeinsamen  
Identität der über 900 Volkshochschulen in Deutschland.

Als kommunale Weiterbildungseinrichtung und Amt des Magistrats der 
Stadt Bremerhaven folgt die Volkshochschule einem durch die Stadt 
Bremerhaven und das Land Bremen erteilten und gesetzlich festgelegten 
Bildungsauftrag.
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UNSER LEXIKON FÜR KURSLEITENDE
  ANFAHRT  

PARKEN IM PARKHAUS CITY-NORD: 
Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus City-Nord an der Rampenstraße.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Samstag
Einfahrt 7.00 bis 22.00 Uhr

GEBÜHREN: 
Jede angefangenen 25 Minuten 0,50 €
Ab 2,5 Stunden jede 60 Minuten 0,50 €

Tagessatz pro Datum 7,00 € Ausfahrt jederzeit mit Ticket
Abendtarif (18.00 bis 23.00 Uhr) 1,00 €

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: 
Haltestellen der Linien S, 502, 505, 506, 508 und 509 an der „Lloydstraße/
VHS“ und „Freigebiet/Arbeitsamt“ 

  AUSSTATTUNG  

Das Friedrich-Schiller-Haus ist behindertengerecht ausgestattet. Mit dem 
Fahrstuhl im Bereich des Turnhallentrakts können alle Unterrichtsräume 
oberhalb des Erdgeschosses erreicht werden. Mit dem Fahrstuhl im Erdge-
schoss des Mitteltrakts können die Räumlichkeiten im Souterrain des Gebäu-
des erreicht werden. Barrierefreie Toilettenanlagen befinden sich im Haus A 
(Erdgeschoss) sowie im Haus C (Fahrstuhlebenen 3 (Damen) und 4 (Herren). 

  BERATUNG FÜR TEILNEHMENDE  

In den Fachbereichen werden regelmäßig Sprech- und Beratungsstunde für 
Teilnehmende abgehalten. Dort helfen wir interessierten Menschen, den 
ihren Voraussetzungen und Bedürfnissen entsprechenden Kurs zu finden. 
Jeweils zu Semesterbeginn finden zu diesem Zweck Beratungstermine statt, 
an denen die Fachbereichsleitung oder erfahrene Kursleitende mitwirken. 
Die Termine sind dem Veranstaltungsheft und der Website zu entnehmen.

  BESCHÄDIGUNGEN  

Bei Beschädigungen jedweder Art, die während der Veranstaltung durch 
Teilnehmende oder Kursleitung verursacht oder entdeckt werden, verständi-
gen Sie bitte umgehend die VHS. Ursache, Hergang und Umfang der Beschä-
digung müssen außerdem (möglichst mit Benennung weiterer Bezeugende) 
mitgeteilt werden.
 

  ANREGUNGEN UND BESCHWERDEN  

Anregungen und Beschwerden werden von allen hauptamtlichen Mitarbei-
tende der VHS entgegengenommen und an die zuständige bearbeitende 
Stelle weitergeleitet. Ein Formular für die Annahme von Beschwerden und 
Anregungen ist u.a. im Bereich der Kasse/Anmeldung erhältlich. Im Rahmen 
des Qualitätsmanagements wird der Umgang mit Anregungen und Be-
schwerden dokumentiert und bearbeitet. Im Rahmen des Beschwerdema-
nagement-Systems haben Mitarbeitende einschließlich der Kursleitenden 
und den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit über eine 
Beschwerde auszudrücken. Sollten sich evtl. Probleme mit Teilnehmenden 
ergeben haben, die nicht aus der Situation zu lösen sind, ist es wichtig, 
umgehend das Gespräch mit der Fachbereichsleitung zu suchen. Die Fach-
bereichsleitungen gehen Beschwerden von Teilnehmenden, die ihre Veran-
staltungen betreffen, nach und erörtern mit den eingesetzten Lehrkräften 
in Gesprächen Schwierigkeiten und Probleme, die mit der Durchführung der 
Veranstaltungen im Zusammenhang stehen.
Über räumliche und technische Mängel informieren Sie uns bitte mit den 
Formularen (Fehlermeldungen), die in den Unterrichtsräumen des Friedrich-
Schiller-Hauses und der Außenstelle Bgm.-Schmidt-Str. 188 ausliegen.

  BIG BLUE BUTTON  

Sollten Sie ausschließlich einen virtuellen Klassenraum benötigen, so kön-
nen Sie mit der Fachbereichstleitung über einen virtuellen Konferenzraum 
für Ihren z.B. Vortrag an der VHS Bremerhaven sprechen. Wir nutzen hierfür 
einen eigenen Big Blue Button-Server und können Ihnen diesen Raum zur 
Verfügung stellen.

  DATENSCHUTZ  

Daten von Teilnehmenden dürfen nur für VHS-interne Zwecke genutzt 
werden. Sie sind weder an Dritte weiterzugeben noch für private oder 
eigenwirtschaftliche Belange zu verwenden. Die Daten müssen sorgsam 
aufbewahrt werden, damit Unbefugte nicht darauf zugreifen können. Die 
Unterlagen mit Daten von Teilnehmenden sind nach Beendigung der Veran-
staltung unverzüglich im Original an die VHS zu geben. Kopien dürfen nicht 
zurückgehalten werden. Zur behördlichen Datenschutzbeauftragten 
für die Volkshochschule gemäß § 7 a Bremisches Datenschutzgesetz ist Frau 
Cora Kielhorn bestellt. Bei weiteren Fragen zum Datenschutz wenden Sie 
sich bitte direkt an Frau Kielhorn.

  DURCHFÜHRUNG EINER   
  WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNG  

Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltungen ist das Erreichen 
der Mindestanzahl an Teilnehmenden vor Veranstaltungsbeginn. Ein Kurs 
wird dann freigegeben und kann stattfinden, wenn die Mindest-Teilnahme-
zahl (10, in Kleingruppen: 7, in Kleinstgruppen: 3) erreicht wird. Auch Kurse, 
die die Mindest-Teilnahmezahl von 10 nicht erreicht haben und nicht als 
Kleingruppe ausgeschrieben sind, werden in der Regel ohne Gebührenände-
rung freigegeben, sofern uns mindestens 7 echte Anmeldungen vorliegen. 
Über Schein- Anmeldungen (z.B. wird der Verwandte eines Teilnehmenden 
angemeldet, der aber in Wirklichkeit gar nicht teilnehmen wird) ist der Fach-
bereich sofort zu informieren. Wird die Teilnahmezahl von 10 auch im wei-
teren Verlauf des Kurses nicht erreicht, dann muss der Kurs bei der nächsten 
Planung als Kleingruppe angegeben werden. Grundsätzlich entscheidet der 
zuständige Fachbereich darüber, ob Veranstaltungen durchgeführt werden.
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  ERSTE HILFE  

Erste-Hilfe-Material und Defibrillator befinden sich im Bereich der Kasse/An-
meldung. Für kleinere Verletzungen steht außerdem ein Bestand in der Leh-
rerumkleidekabine der Sporthalle sowie im Raum 325 in der 3. Etage bereit.

  FACHBEREICHSMITARBEITENDE  

In den Fachbereichen stehen Ihnen die jeweilige Fachbereichsleitung und 
die Sachbearbeitung als Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Die Kon-
taktdaten können Sie dem Programmheft oder der Website entnehmen.

  FACHBEREICHS-/PLANUNGSKONFERENZ  

Möglichst einmal im Halbjahr lädt der Fachbereich alle Kursleitenden zu 
einer Fachbereichs- und Planungskonferenz ein. Hier werden Informa-
tionen zum laufenden Semester ausgetauscht, Neuerungen vorgestellt und 
Planungsvorgaben für das neue Semester besprochen. Die Teilnahme aller 
Kursleitenden ist erwünscht; bei Verhinderung bitten wir um rechtzeitige 
Absage.

  FORMULARE  

Zur Kursumsetzung bedarf es einiger Unterlagen.
Die Kursunterlagen umfassen folgende Formulare:

- Teilnahmeliste
- Statistikbögen
- Teilnehmendensprecher:innenwahl
- Teilnahmebescheinigungen
- Kurs(abschluss)bericht
 
Für die Planung des nächsten Semesters gibt es Planungsbögen oder 
persönliche Gespräche.

Näheres zu den einzelnen Formularen erfahren Sie unter den jeweiligen 
Stichworten.

Ein wichtiger Tipp: Beginnen Sie die erste Stunde in Ihrem Kurs immer mit 
einem kommunikativen Einstieg und verschieben Sie den Papierkram auf spä-
ter. Die Teilnahmeliste kann auch in der zweiten Hälfte des ersten Unterrichts 
angelegt werden; die Statistikbögen können bis zum zweiten Kurstreffen 
warten und die Teilnehmendensprecher:innen-wahl ist sogar erst beim drit-
ten Treffen erforderlich.

  FORTBILDUNG   

Volkshochschulen sind nicht nur lehrende, sondern auch lernende Orga-
nisationen. So ist kontinuierliche Fortbildung für unsere Kursleitenden ein 
wesentliches Element unserer Qualitätssicherung. Neben den fachlichen 
Qualifikationen sind die erwachsenenpädagogischen, didaktischen und so-
zialen Kompetenzen der Lehrkräfte zentrale Faktoren für das Gelingen von 
Lernprozessen. Wenn ein begründetes Fortbildungsinteresse der VHS vor-
liegt, können Kursleitende für Veranstaltungsangebote der Fachbereiche von 
den Teilnahmegebühren freigestellt werden. Als Kursleitende können Sie an 
allen Veranstaltungen der Volkshochschule Bremerhaven zu einem er-
mäßigten Preis (E1) teilnehmen.

Die Akademie für Weiterbildung der Universität Bremen, die Wirtschafts- und 
Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen und die Bremerhavener 
und Bremer Volkshochschule bieten regelmäßig Fortbildungsseminare für 

Kursleitende an. Aktuelle Veranstaltungsverzeichnisse sind im Kopierraum in 
der 3.Etage oder auf den jeweiligen Websites einsehbar.

Darüber hinaus können Sie an den Veranstaltungen des Volkshochschul-
verbandes Niedersachsen e.V. (www.vhsnds.de) sowie der Agentur für 
Erwachsenen- und Weiterbildung in Hannover (www.aewb-nds.de) teilneh-
men; dort gibt es zudem zahlreiche Einzelseminare zu allgemeinpädagogi-
schen und fachdidaktischen Fragestellungen.

  FOTOKOPIEN  

Im Gebäude Friedrich-Schiller-Haus befindet sich ein Fotokopierer im 3. Stock. 
Dort können Kopien gefertigt werden, wenn Sie eine Codenummer durch den 
Fachbereich erhalten haben. Auch die Außenstelle VHS-Zentrum Alte Bürger 
in der Bgm.-Schmidt-Str. 188 verfügt über einen Fotokopierer. Wenn Sie in Ih-
rem Kurs mit Fotokopien arbeiten, geben Sie am besten bei der Planung eine 
Pauschalgebühr (pro TN und Kurs) an. Wenn Sie Kopien außerhalb der VHS 
erstellen, sprechen Sie mit der Fachbereichsleitung über die Kostenerstattung. 
Sollten Sie keine Pauschalgebühr vereinbart haben, empfehlen wir Ihnen, 
beim ersten Kurstreffen von jedem Teilnehmenden einen Gesamtbetrag für 
das ganze Semester einzusammeln.

  FREIGABE VON KURSEN  

Die Freigabe der Kurse erfolgt in der Regel am Ende der Woche vor Ihrem 
Kursbeginn. Sie erhalten einen Kursbescheid per E-Mail.

  GERÄTE BESTELLUNG  

Im Friedrich-Schiller-Haus sind alle gängigen Unterrichtsmedien vorhanden. 
Geräte sollten möglichst bereits bei der Kursplanung bei der Fachbereichslei-
tung, in Ausnahmefällen spätestens drei Tage vor der Veranstaltung, bestellt 
werden.

  GEBÜHRENERMÄSSIGUNG FÜR KURSLEITENDE  

Feste und freie Mitarbeitende der Volkshochschule Bremerhaven bezahlen  
für die Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen den ermäßigten 
Gebührensatz E1.

Dient die Veranstaltung Ihrer Fortbildung als Kursleitende, so können Sie auf 
Antrag eine Gebührenbefreiung erhalten.

Auslagen (für Materialien, Fahrt- und Eintrittsgelder) müssen grundsätzlich 
in voller Höhe entrichtet werden; Ermäßigungen sind hier leider nicht 
möglich.

Vergessen Sie nicht, dass trotz der Gebührenermäßigung/-befreiung eine 
formelle Anmeldung notwendig ist.
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  HONORARE  

Die Honorarordnung für die Volkshochschule findet Anwendung auf alle 
freiberuflich tätigen Kursleiter:innen der VHS Bremerhaven. Die auf Grund-
lage der Honorarordnung zu zahlenden Honorare werden zwischen den 
Kursleitungen und Fachbereichsleitungen vertraglich vereinbart.

Für Beamte und Angestellte, die hauptberuflich im bremischen öffent-
lichen Dienst (Land Bremen, Stadtgemeinde Bremen, Stadtgemeinde 
Bremerhaven) tätig sind und im Rahmen einer Nebentätigkeit für die VHS 
Bremerhaven tätig werden, gilt die Verordnung über die Vergütung von 
Nebentätigkeiten der Beamten im bremischen öffentlichen Dienst in der 
jeweils gültigen Fassung, die es uns leider nicht erlaubt, mehr als 19,90 € / 
UStd. zu zahlen.

Die Zahlung des Honorars erfolgt in der Regel nach Beendigung der 
jeweiligen Weiterbildungsveranstaltung, wenn die Kursunterlagen (Teil-
nahmeliste, Statistikbögen etc.) zurückgegeben sind und dem zuständigen 
Fachbereich vorliegen. Die Zahlungen erfolgen zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
auf ein von der Kursleitung zu bezeichnendes Gehalts- oder Girokonto. Die 
Vergütungen werden grundsätzlich als Bruttovergütungen gezahlt. Steuern 
und ggf. Sozialabgaben sind direkt von den Kursleitenden abzuführen.

Ausfallhonorar: Etwaige Ausfallhonorare werden nur dann gezahlt, wenn 
der Ausfall einer Veranstaltung den Kursleitenden nicht vor Beginn der 
Veranstaltung mitgeteilt wurde. In diesen Fällen werden die tatsächlich 
durchgeführten Unterrichtsstunden zzgl. eines Vorbereitungshonorars, 
dass der Honorarhöhe eines Unterrichtstermins entspricht, gezahlt. Bei 
Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall oder dergleichen sowie bei 
sonstigen Verhinderungen besteht kein Anspruch auf Honorar.

  KABEL UND ADAPTER   

Eine große Auswahl von Kabeln, Adaptern ergänzende Medienunterstüt-
zung finden Sie in den Räumen im abschließbaren Schrank. Der Schlüssel 
befindet sich am Raumschlüssel, sofern ein Schrank im Raum vorhanden ist.

  KLEINGRUPPEN  

Wenn für ein Seminar eine kleine Teilnahmezahl absehbar oder auch aus-
drücklich gewünscht ist, können wir Kleingruppen einrichten.

  KURSAUSFALL UND KURSTERMINAUSFALL  

Über die Freigabe eines Kurses wird in der Regel am Ende der vorhergehen-
den Woche entschieden. Sie erhalten Ihren Kursbescheid per E-Mail. Leider 
gibt es keinen Anspruch auf ein Ausfallhonorar bei Kursausfall. Muss ein be-
reits begonnener Kurs abgebrochen werden, erhalten Sie Ihr Honorar für alle 
stattgefundenen Unterrichtsstunden. (Die Teilnehmenden bekommen ihre 
Kursgebühr in voller Höhe erstattet, wenn weniger als 50% der vorgesehe-
nen Stunden erteilt wurden. Ansonsten erhalten sie den anteiligen Betrag 
für die nicht erteilten Unterrichtsstunden zurück.)

Wenn aus gesundheitlichen oder anderen Gründen eines Ihrer Kurstreffen 
ausfallen muss, benachrichtigen Sie uns grundsätzlich bitte immer so früh 
wie möglich. Auf langfristig absehbare Ausfalltermine weisen Sie bitte Ihre 
Kursteilnehmenden wiederholt hin. Bei kurzfristigen Ausfällen übernimmt 
selbstverständlich die VHS die Benachrichtigung der Teilnehmenden.

Ausgefallene Kurstermine werden im Regelfall am Ende des Kurses ange-
hängt; andere Regelungen sind nach Absprache mit dem Fachbereich mög-
lich.
 

  KURSVERLEGUNGEN  

Außerplanmäßige Kursverlegungen sind ausschließlich nach vorheriger Ab-
sprache mit der Fachbereichsleitung möglich. Dies gilt auch, wenn eine Ver-
legung mit den Teilnehmenden abgesprochen wurde.

  KURSBERICHT (ABSCHLUSSBERICHT)  

Der Kursbericht ist Teil Ihrer Kursunterlagen. Bitte füllen Sie ihn am Kursende 
vollständig von oben bis unten aus und geben Sie ihn zusammen mit Ihrer 
Teilnahmeliste im Fachbereich ab.

Bei Bemerkungen zum Kursverlauf sind Informationen über Ihre Lern-
gruppe willkommen.

Bei Kursinhalt geben Sie ggf. bitte das Lehrbuch und die erarbeiteten Lekti-
onen an. Wenn Sie ohne Lehrbuch gearbeitet haben, brauchen wir Angaben 
zu allen behandelten Themen sowie eine Anzahl von Arbeitsblättern, die Sie 
verwendet haben. So können wir Teilnehmende, die z.B. zur Sprachberatung 
kommen, auch über Ihren Kurs ausführlich informieren.

Bei den Beurteilungen (es sollten Ihre eigenen, nicht die Ihrer Teilnehmen-
den sein) ist uns Ihre Begründung für eine kritische Bewertung sehr wichtig, 
denn nur so erfahren wir, in welche Richtung eine Verbesserung erforderlich 
ist.

  KURSENDE  

Nach Abschluss der Veranstaltung ist umgehend die von der Kursleitung 
unterschriebene Teilnahmeliste mit den weiteren Unterlagen an den zustän-
digen Fachbereich zurückzugeben. Eine Abrechnung des Honorars erfolgt 
erst, wenn alle Unterlagen im Fachbereich vorliegen. Zwischenzeitliche Ab-
schlagszahlungen sind in Ausnahmefällen möglich.

  MITBESTIMMUNGSORDNUNG  

TEILNEHMERSPRECHENDE UND TEILNEHMENDEN-RAT
Die Volkshochschule gewährleistet die freie Meinungsäußerung der Teilneh-
menden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Lehrenden. Das ist 
ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses der VHS.

Die Mitbestimmungsordnung der VHS sieht vor, dass in den Veranstaltungen 
mit mehr als acht Unterrichtsstunden spätestens beim dritten Kurstreffen 
ein:e Kurssprecher:in und ein:e Vertreter:in gewählt werden.
Das Ergebnis der Wahl teilen Sie der Volkshochschule bitte unverzüglich mit; 
das entsprechende Formular finden Sie bei Ihren Kursunterlagen. Wenn sich 
trotz guten Zuredens niemand bereit erklärt, das Amt des/der Kursspre-
cher:in zu übernehmen, vermerken Sie dies bitte auf dem Formular, bevor 
Sie es zurückgeben.

Alle Kurssprecher:innen der Bereiche werden einmal jährlich - in der Regel 
im Herbst - zu einer Fachbereichskonferenz geladen. Dort werden schwer-
punktmäßig die Themen Kursorganisation, Programm und Qualität bespro-
chen. Wichtige Serviceleistungen wie z. B. die Beratungen sind hier initiiert 
worden.

Darüber hinaus werden alle Kurssprecher:innen aller Fachbereiche eben-
falls einmal im Jahr zu einer Gesamt-Teilnehmenden-Sprecherkonferenz 
geladen, um aus ihrer Mitte 6 Vertreter:innen als Interessenvertretung der 
Teilnehmenden in den Teilnehmenden-Rat zu wählen. Dieses Gremium trifft 
sich mindestens einmal pro Semester und kann auf die Programmgestaltung 
der VHS Einfluss nehmen. Die Mitglieder des Teilnehmenden-Rates sind im 
Informationsteil des Programmheftes namentlich aufgeführt.
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KURSLEITENDEN-RAT
Die Mitbestimmung der Lehrenden und Lernenden ist in der Mitbestim-
mungsordnung der VHS festgelegt. Die VHS unterstützt die Tätigkeit der 
entsprechenden Gremien (Volkshochschulrat, Kursleitendenrat und Teilneh-
mendenrat) sachlich und logistisch. Weitere Möglichkeiten für Anregungen, 
Meinungen, Informationsaustausch und Kritik von Seiten der Kursleitenden 
sind das direkte Gespräch mit der Fachbereichsleitung oder die Fachbe-
reichskonferenz. Einmal alle zwei Jahre, in der Regel im Frühjahr, wählen 
alle Kursleitenden der VHS aus ihrer Mitte Mitglieder in den Kursleitenden-
Rat. Er befasst sich mit den Interessen der Kursleitenden und trifft sich dafür 
mindestens einmal im Semester. Darüber hinaus entsendet er Mitglieder in 
den Volkshochschulrat. Die Mitglieder des Kursleitenden-Rates sind auf 
den Informationsseiten im hinteren Teil des Programmheftes namentlich 
aufgeführt.

VOLKSHOCHSCHUL-RAT
Der Volkshochschulrat setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die der Teil-
nehmenden-Rat und der Kursleitenden-Rat entsenden. Er hat verschiedene 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten; u.a. nimmt er Einfluss 
auf die Verteilung von Haushaltsmitteln an die Fachbereiche, auf die Ge-
bührenordnung und auf die Honorarordnung. Auf Wunsch erhalten Sie eine 
Kopie der Mitbestimmungsordnung vom Fachbereich.

  LAGE  

Das Friedrich-Schiller-Haus (VHS-Gebäude) liegt in der Stadtmitte zwischen 
Lloydstraße, Grazer Straße und Rampenstraße.

  LEHRMITTEL  

Alle Lehrbücher und ggf. auch die Arbeitsbücher, die für Ihren Kurs ver-
bindlich vorgeschrieben sind und die Ihre Kursteilnehmenden sich besor-
gen müssen, erhalten Sie als Lehrkraft kostenlos von der Volkshochschule. 
Lehrerhandbücher sind im Fachbereich für 14 Tage ausleihbar. Wir halten 
auch Ergänzungsmaterial (andere Lehrbücher, Aufgaben für Partnerarbeit 
usw.) für Sie bereit. Bitte denken Sie daran, Ihr Unterrichtsmaterial recht-
zeitig bei uns anzufordern!
 
  MATERIALIEN  

Materialien dürfen nach Unterrichtsbeendigung nicht in den Räumen be-
lassen werden. Material, das zwischen zwei Veranstaltungsterminen in der 
Volkshochschule verbleibt, muss eindeutig gekennzeichnet und gegen Ver-
lust oder Beschädigung durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. 
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die zuständige Fachbereichsleitung.

  MEDIEN  

Für Veranstaltungen im Friedrich-Schiller-Haus können Sie folgende Geräte 
vormerken lassen: Audio-Player, Medienschrank mit DVD-Player und Fern-
sehgerät, Metaplan-Wand, Flipchart, digitales Flipboard, Dokumentenscan-
ner, Smart-Board, Laptop und Beamer u.a. 

Termine für die Benutzung vereinbaren Sie mit dem/der Fachbereichsleiter: 
in schon bei der Planung, spätestens möglichst 3 Tage vor der Veranstaltung.

Machen Sie sich bitte rechtzeitig mit der Handhabung der Geräte vertraut!

Beim Einsatz von Medien ist Vorsicht und Sorgfalt beim Umgang mit den 
Geräten und dem Material geboten. Die VHS haftet nicht für Schäden, 
die wegen fahrlässiger oder unsachgemäßer Behandlung entstehen. Die 
Benutzung fremder Geräte ist grundsätzlich vorher mit der zuständigen 
Fachbereichsleitung abzusprechen.

  ÖFFNUNG DER RÄUME  

Die Unterrichtsräume im Friedrich-Schiller-Haus sind grundsätzlich abge-
schlossen. Den Schlüssel für den Unterrichtsraum erhalten Sie gegen Unter-
schrift von den Mitarbeitenden der Kasse/Anmeldung im Erdgeschoss. Dort 
geben sie den Schlüssel am Veranstaltungstag nach dem Kursende auch 
wieder ab. Sollte die Kasse/Anmeldung nicht besetzt sein, werfen Sie den 
Schlüssel durch den in die Tür eingearbeiteten Briefschlitz. Bitte beachten Sie, 
dass die Volkshochschule ein Gruppenschlüsselsystem hat und ein Verlust der 
Schlüssel teuer werden kann.

Wichtig: Stellen Sie keine Geräte etc. vor der Kasse/Anmeldung ab, sondern 
schließen Sie diese im Zweifelsfall im Kursraum ein.

  PFANDSCHLIESSFACH  

Im Rahmen der gegebenen Kapazitäten können Sie gegen Hinterlegung eines 
Pfands von 10,00 € für die Dauer Ihrer Veranstaltung ein Schließfach im Fried-
rich-Schiller-Haus nutzen. Die Schlüssel für die Schließfächer erhalten Sie in 
der Kasse/Anmeldung. Die Schließfächer befinden sich im Erdgeschoss im 
Treppenhaus Grazer Straße.

  PLANUNG EINES VERANSTALTUNGSANGEBOTES  

In einem ersten Gespräch mit der Fachbereichsleitung wird geklärt, ob ein 
Bedarf für das vorgeschlagene Weiterbildungsangebot besteht, es den recht-
lichen Rahmenbedingungen und Vorgaben gerecht wird, entsprechende 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und die vorhandene Qualifika-
tion ausreichend ist. 

Die Planung und das Angebot einer Weiterbildungsveranstaltung erfolgen in 
enger Absprache mit der zuständigen Fachbereichsleitung. Im Planungsge-
spräch werden inhaltlich-methodische Aspekte besprochen wie organisato-
rische Fragen nach Veranstaltungstermin, -ort, -raum, Medienbedarf und die 
Mindestteilnehmer: innenzahl. Daneben werden die benötigten Daten für 
die Kursleitenden- Kartei und für die Zahlung des Honorars erfasst. 

Rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Semesters wird den Kursleitenden der 
aktuelle Semesterplan mit den entsprechenden Unterlagen zur Veranstal-
tungsdurchführung zugeschickt oder an der Anmeldung/Kasse der VHS zur 
Abholung bereitgestellt. Die Unterlagen setzen sich mindestens zusammen 
aus dem Honorarvertrag, der Teilnahmeliste, den Statistikbögen und 
dem Formular für die Teilnehmersprecher: innen-Wahlen. 

 PLANUNGSBOGEN  

Einige Fachbereiche arbeiten mit einem Planungsbogen. Der Planungsbogen 
(ein Formular pro Veranstaltung) enthält Ihre Vorschläge für Kursausschrei-
bungen im jeweils kommenden Semester. 

Bei einem lehrbuchgestützten Kurs benötigen wir von Ihnen die Angabe des 
Lehrwerks und der Lektion, mit der Sie im kommenden Semester beginnen 
möchten. 

Wenn Sie einen lehrbuchfreien Kurs anbieten, bitten wir Sie um einen Entwurf 
für einen Ankündigungstext (bei Sprachkursen für Fortgeschrittene bitte in 
der Zielsprache) mit Angaben zu den geplanten Inhalten und des erforder-
lichen Ausgangsniveaus. Vielleicht fällt Ihnen auch ein schöner Titel ein. 

Fachbereiche ohne Planungsbogen führen mit Ihnen persönliche Gespräche 
über die Folgekurse. Persönliche Gespräche werden auch bei neuen Seminar-
ideen geführt. Verabreden Sie einfach einen Termin.
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  QUALITÄTSMANAGEMENT  

Die VHS verfügt seit 1999 über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Das Qualitätsmanagementsystem ist ver-
bindlich in allen Bereichen der Volkshochschule Bremerhaven eingeführt. 
Alle Mitarbeitenden der VHS sind ausdrücklich dazu aufgefordert, an der 
weiteren Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QMS) mitzu-
wirken.

  RÄUME  

Die Nummerierung der Räume im Friedrich-Schiller-Haus unterliegt einem 
System. Die erste Ziffer gibt das jeweilige Stockwerk an.

-1 = Souterrain   0 = Erdgeschoss   1 = 1. Stockwerk 
  2 = 2. Stockwerk   3 = 3. Stockwerk

- Die Räume im Bereich der Turnhalle und des Ella Kappenberg Saals haben  
   als zweite Ziffer eine 0.
- Die Räume im Bereich der Lloydstraße haben als zweite Ziffer eine 2.
- Die Räume im Bereich der Grazer Straße haben als zweite Ziffer eine 5. 
- Die dritte Ziffer ist die fortlaufende Raumnummer.

Bei Raumproblemen wie z. B. unbemerkt gebliebenen Überschneidungen, 
fehlender Ausstattung, mangelnder Eignung etc. nehmen Sie bitte Kontakt 
mit der Fachbereichsleitung oder in den Abendstunden zur Abendaufsicht 
0471 590-4709 / Mobiltelefon an Anmeldetür auf. Wir bitten um Verständnis, 
dass bei fast 1.000 Veranstaltungen pro Jahr an mehr als 40 verschiedenen 
Veranstaltungsorten Pannen möglich sind. Sobald wir informiert sind, bemü-
hen wir uns um Abhilfe.

  ROLLE DER KURSLEITENDEN  

Kursleitende üben an Volkshochschulen vielfältige Funktionen aus und müs-
sen vielen Anforderungen gerecht werden, die je nach dem Programmbereich, 
in dem sie tätig sind, unterschiedlicher Natur sein können. Die Teilnehmenden 
erwarten von den Lehrkräften fachliche und persönliche Kompetenz bei der 
Durchführung der Lehrveranstaltung. Die Volkshochschule ihrerseits setzt bei 
den Unterrichtenden Kenntnisse der Lernbedingungen und –möglichkeiten 
von Erwachsenen, der erwachsenengerechten Methoden zur Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten, der Ziele der Volkshochschularbeit sowie die Bereit-
schaft zur ständigen persönlichen Fortbildung voraus. 

Je nach Kursinhalt und –form sowie Programmbereich fallen den Kursleiten-
den unterschiedliche Rollen zu. In Diskussionsrunden und Arbeitsgemein-
schaften kann es die/der Moderator:in sein, in Konversationskursen jene die/
der Animateur:in, um Lernprozesse und Gesprächsrunden in Gang zu bringen 
und zu halten.

Kursleitende werden als freie Mitarbeitende im Rahmen eines Honorarvertra-
ges nach § 611 BGB bei der VHS als Honorarkraft beschäftigt. Hierüber werden 
schriftliche Verträge geschlossen. 

Die Tätigkeit wird in wirtschaftlicher und sozialer Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit ausgeübt. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht begründet. Ein Honorar-
anspruch besteht nur, wenn und soweit die Veranstaltung in der vereinbarten 
Weise tatsächlich durchgeführt wurde. Die Kursleitung ist unter anderem 
verpflichtet, sich während der Lehrtätigkeit nicht parteipolitisch zu betätigen 
und jegliche Art ideologischer oder wirtschaftlicher Werbung für sich oder 
Dritte zu unterlassen.

  SEMESTERDAUER  

Wir arbeiten in zwei Semestern pro Jahr.

Das Frühjahrssemester beginnt im Januar/Februar. Standardkurse dauern in 
der Regel 12 -15 Wochen.

Das Herbstsemester beginnt im August/September. Standardkurse finden in 
der Regel 10-12mal statt. 

Sie können davon ausgehen, dass jährlich 25 Unterrichtswochen für Ihren 
Kurs finanzierbar sind.

In den bremischen Sommerferien ist unterrichtsfrei, sofern bei der Planung 
keine anderen Absprachen getroffen werden.

  STEUERERKLÄRUNG  

Jeder VHS-Kursleitende muss die Einkünfte aus allen Nebentätigkeiten (damit 
auch aus VHS-Kursen) im Rahmen der Einkommensteuererklärung angeben. 
Im Rahmen der „Verordnung über die Mitteilung an die Finanzbehörden durch 
andere Behörden“ meldet die VHS die ausgezahlten Vergütungen jährlich an 
die zuständigen Finanzbehörden. Mögliche Rückfragen zu Bescheinigungen 
über Honorareinkünfte bei der VHS für das Finanzamt werden unter der Tele-
fonnummer 590-4705 beantwortet. 

Für nebenberufliche Übungsleitende gilt bei der Einkommensteuer ein Frei-
betrag (§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz, sog. Übungsleiterpauschale). Die 
„Übungsleiterpauschale“ beträgt 3.000,- Euro pro Jahr. Einnahmen bis zu 
diesem Betrag sind von der Einkommensteuer befreit. Nebenberufliche Ein-
nahmen, die diese Grenze übersteigen, müssen versteuert werden. 

Nebenberuflich ist eine Tätigkeit nur dann, wenn sie auf das Kalenderjahr 
bezogen maximal ein Drittel der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten erreicht. 
Die Ausübung eines Hauptberufs ist nicht erforderlich. Mehrere verschieden-
artige Beschäftigungen werden steuerlich getrennt beurteilt; gleichartige 
Tätigkeiten, z.B. Vorträge und Kurse werden zusammengefasst  auch wenn sie 
bei verschiedenen Einrichtungen ausgeübt werden. Eine Tätigkeit wird nicht 
als nebenberuflich angesehen, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit anzuse-
hen ist. Übersteigen sowohl die Einnahmen als auch die im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit anfallenden Ausgaben die Grenze von 3.000 Euro, kann der 
darüber liegende Aufwand als Betriebsausgaben in Abzug gebracht werden. 
Anfragen dazu können nur mit dem Finanzamt geklärt werden.

 TECHNISCHER HAUSDIENST  

Sofern Sie Hilfe oder Unterstützung durch den technischen Hausdienst benöti-
gen, wenden Sie sich bitte an den jeweils zuständigen Fachbereich, ggf. auch 
an die Mitarbeitenden der Kasse/Anmeldung im Erdgeschoss. Bei Veranstal-
tungen in anderen Gebäuden wird das zuständige Gebäudemanagement um 
Abhilfe bemüht sein.
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  TEILNAHMEBESCHEINIGUNG  

Gegen Ende des Kurses (beim vorletzten und letzten Kurstreffen) können die 
Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung anfordern.

Das entsprechende Formular finden Sie bei Ihren Kursunterlagen. Bitte achten 
Sie darauf, dass alle Spalten vollständig und gut leserlich (Druckschrift) aus-
gefüllt werden.

Eine Teilnahmebescheinigung kann nur ausgestellt werden, wenn der Unter-
richt regelmäßig besucht wurde, d.h. zu mindestens 75% der Unterrichtsstun-
den. Bei einem Kurs mit 10 x 2 UStd. müssen also 8 Termine besucht worden 
sein.

  TEILNAHMELISTE  

Die Teilnahmeliste ist der wichtigste Teil der Kursunterlagen: Sie belegt Ihre 
Unterrichtsstunden und die Anwesenheit der einzelnen Teilnehmenden.

Die Teilnahmeliste ist von allen Teilnehmenden auszufüllen und regelmä-
ßig an jedem Veranstaltungstermin mit einem Handzeichen zu versehen. Die 
Liste dient als Nachweis der Kursdurchführung und als Teilnahmenachweis. 
Sollten sich Teilnehmende in der Veranstaltung ab- oder ummelden wollen, 
ist darauf hinzuweisen, dass diese Ab- oder Ummeldung nur in der Kasse/
Anmeldung der VHS erfolgen kann.  

Bitten Sie Ihre Teilnehmenden, die persönlchen Daten mit Kugelschreiber 
einzutragen. 

Achten Sie darauf, dass alle Spalten vollständig ausgefüllt werden; bei feh-
lenden Angaben wird die Veranstaltung von der Senatorin für Kinder und Bil-
dung nicht anerkannt und uns gehen finanzielle Zuschüsse verloren. 

Tragen Sie bitte schon zu Kursbeginn alle geplanten Kursdaten ein; vermer-
ken Sie auch durch Ferien und Feiertage ausfallende Termine. 

Ihre Anwesenheit belegen die Teilnehmenden durch ein Handzeichen (Ini-
tialen oder eine andere Namensabkürzung). Wenn ein:e Teilnehmer:in fehlt, 
streichen Sie bitte am Ende des Unterrichts das entsprechende Feld durch. 

Reichen Sie Ihre Teilnahmeliste bitte so bald wie möglich nach Kursabschluss 
unterschrieben im Fachbereich ein, damit wir Ihnen Ihr Honorar anweisen 
können. 

Bei einem Onlineseminar ist es erforderlich, dass Sie bei jedem Termin einen 
Screenshot der Anwesenheitsliste erstellen. Bitten Sie die Teilnehmenden sich 
stets mit Vor- und Nachnamen einzuwählen. Bei Ehepartner:innen bitte beide 
Vornamen nennen z.B. Anja & Karl Müller. 

Zur Erstellung des Screenshots bitten Sie die Teilnehmenden kurz die Kamera 
auszuschalten. Aus Datenschutzgründen ist ein Bild nicht gewünscht.

  TEILNEHMENDEN - ZUFRIEDENHEIT  

Im Mittelpunkt der Arbeit der VHS steht die Erfüllung der Kundschaftsanfor-
derung. Ein wichtiges Ziel ist dabei, einen möglichst hohen Zufriedenheits-
grad bei den Teilnehmenden zu erreichen. Im Rahmen des Qualitätsmanage-
mentsystems überzeugen sich die Fachbereichsleitungen daher regelmäßig 
durch Stichproben von der Qualität der laufenden Veranstaltungen in ihren 
jeweiligen Fachbereichen. Hierzu legen die Fachbereichsleitungen vor Beginn 
eines jeden Semesters fest, welche Veranstaltungen in ihren Fachbereichen 
wie geprüft werden. Dabei ist es den Fachbereichsleitungen freigestellt, ob sie 
Zwischen- oder Abschlussbeurteilungen vornehmen. 

Prüfkriterien sind:

- Das Anmeldeverfahren
- Lernmittel
- Die räumliche und technische Ausstattung

Die Ergebnisse der Prüfungen werden semesterweise zusammengefasst und 
gehen mit einer entsprechenden Bewertung in die jährliche Management-
Bewertung ein.

  TOOLTIME  

Unter dem Titel „Tooltime“ stellen wir ein- bis zweimal im Monat digitale 
Werkzeuge vor, die wir an der VHS bereithalten, und zeigen Ihnen Schritt für 
Schritt, wie Sie diese im Unterricht einsetzen können. In den Treffen soll es Zeit 
zum Ausprobieren, zum Fragen stellen und beantworten und den Austausch 
untereinander geben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Fachbereichsleitung.

  UNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG  

Kursteilnehmende sind über die VHS weder unfall- noch haftpflichtversichert. 
Dessen ungeachtet sind etwaige Unfälle oder sonstige Schadenfälle umge-
hend der VHS anzuzeigen.

  UNTERRICHTSORTE  

- Friedrich-Schiller-Haus, Lloydstr. 15 (Stadtmitte) Telefon: 590-4711, nach  
   Kassenschluss 590-4709 (Zentrale).

- Außenstelle Alte Bürger 188°, Bgm.-Smidt-Str. 188; Aufsicht: über VHS-Zen 
   trale erreichbar.

- Ort für Online-Seminare oder begleitendes Kursmaterial ist die VHS.Cloud.  
   Dort wird ein Kurs für Sie als Kursleitende angelegt, wenn Sie dieses mit 
   Ihrer Fachbereichsleitung bei der Planung abstimmen.

- Weitere Kursorte entnehmen Sie bitte dem Programmheft oder der Website.
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  URHEBERRECHT  

Bitte beachten und informieren Sie sich über die lizenzrechtlichen oder urhe-
berrechtlichen Bedingungen Ihrer eingesetzten Materialien. 

Denn gemäß § 60a Urheberrechtsgesetz (UrhG) dürfen zur Veranschaulichung 
des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen bereits veröffentlich-
te Werke in einem konkret definierten Umfang verwendet werden. Es muss 
sich dabei allerdings grundsätzlich um einen nicht kommerziellen Zweck han-
deln. Die Zustimmung der Rechteinhabenden wird hingegen bei Schul- und 
Lehrbüchern sowie Noten benötigt. 

Das Urheberrecht in der Schule erlaubt es, Printmedien in Klassenstärke für 
den Unterricht und für Prüfungszwecke zu fotokopieren. Allerdings sieht das 
Urheberrecht für Unterrichtsmaterial einige Beschränkungen vor, zum Bei-
spiel beim Umfang der Kopien.

Aus allen Werken, zu denen unter anderem auch Schulbücher, Arbeitshefte, 
Sachbücher und belletristische Romane zählen, dürfen Lehkräfte für ihre 
Schulklasse bis zu 15 Prozent kopieren. Dieses Kontingent gilt pro Werk für 
jeweils ein Schuljahr und eine Klasse. 

Kleine Werke dürfen sogar vollständig vervielfältigt werden. Zusätzlich dazu 
ist es Lehrkräften erlaubt, ihren Schüler:innen Kopien von Bildern, Fotos und 
sonstigen Abbildungen zur Verfügung zu stellen. Die Verwendung von Texten 
oder Abbildungen aus Tageszeitungen oder Zeitschriften ist hingegen nicht 
ohne weiteres erlaubt. Das Urheberrecht an Schulen schreibt eine Quellen-
angabe bei Kopien vor. Diese muss Autorenschaft, Buchtitel, Verlag, Erschei-
nungsjahr sowie die entsprechende Seite enthalten. (aus https://www.urhe-
berrecht.de/schule)

  VERANSTALTUNGSTERMINE  

Die Teilnehmenden müssen im Besitz einer gültigen Anmeldebescheinigung 
sein. Diese ist ordnungsgemäß, wenn sie den entsprechenden Quittungsaus-
druck enthält. Unregelmäßigkeiten sind der VHS sofort zu melden.

Absagen von Veranstaltungsterminen sollten möglichst nicht vorkommen. 
Wenn jedoch krankheitsbedingt oder aus anderen wichtigen Gründen ein 
vorgesehener Termin nicht wahrgenommen werden kann, besteht die Ver-
pflichtung, möglichst frühzeitig den zuständigen Fachbereich zu informieren. 
Bei kurzfristigen Absagen muss zunächst die Abendaufsicht der VHS, Telefon 
590-4709, für Veranstaltungen, die im Friedrich-Schiller-Haus stattfinden, 
benachrichtigt werden. Bei Veranstaltungen in anderen Gebäuden ist das 
jeweils zuständige Gebäudemanagement telefonisch zu informieren. Am 
folgenden Werktag ist grundsätzlich auch der zuständige Fachbereich in 
Kenntnis zu setzen.

  VERLAGE  

Wir empfehlen Ihnen, den Verlagen mitzuteilen, dass Sie als Kursleitende 
tätig sind, um regelmäßig mit Katalogen und Informationen zu neuen 
Unterrichtsmaterialien sowie Fortbildungsangeboten versorgt zu werden. 
So erhalten Sie einen Überblick über den Lehrbuchmarkt, können Lehr-
krafthandbücher beziehen und erhalten vielleicht sogar gelegentlich ein 
Freiexemplar eines neuen Lehrbuches. Auch ein Blick auf die Web-Seiten im 
Internet (Zusatzmaterial zum downloaden) lohnt sich fast immer.

Zum Beispiel - Sprachen:

CORNELSEN VERLAG - www.cornelsen.de
Sprachen: Deutsch – DaZ – Englisch – Französisch – Italienisch – Niederlän-
disch – Russisch – Spanisch – Türkisch – u.a.

ERNST KLETT SPRACHEN -  www.klett.de
Sprachen: Arabisch – Deutsch – DaZ – Englisch – Französisch – Italienisch 
– Niederländisch – Polnisch – Portugiesisch – Russisch – Schwedisch – Spa-
nisch – Türkisch – u. a.

MAX HUEBER VERLAG - www.hueber.de 
Sprachen: Arabisch – DaZ – Englisch – Französisch – Italienisch – Niederlän-
disch – Polnisch –Portugiesisch – Russisch – Schwedisch – Spanisch – u.a.

PEARSON / LONGMAN - www.pearsonelt.de
Sprachen: Englisch

  VERSICHERUNGEN  

Bitte beachten Sie, dass in der Regel für Kursleitende Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung besteht, da die Tätigkeit als Kursleitende als selbstän-
dige Tätigkeit angesehen wird. Die Kursleitung hat – vorausgesetzt sie liegt 
über der auch hier gültigen Freigrenze – den gesamten Beitrag zur Renten-
versicherung selbst zu zahlen.

  VHS.CLOUD REGISTRIERUNG  

Wir arbeiten u.a. mit dem Lernmanagementsystem des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes der „VHS Cloud“. Bitte registrieren Sie sich als Kursleitung für 
die VHS Bremerhaven in der VHS Cloud. Hier können wir Netzwerkgruppen 
für Kursleitende, begleitendes Kursmaterial für Teilnehmende, Onlinekurse 
etc. zur Verfügung stellen. Sie können dort auch das virtuelle Klassenzimmer 
von Big Blue Button integriert nutzen. Sollten Sie ausschließlich einen virtu-
ellen Klassenraum benötigen, so können Sie mit der Fachbereichsleitung über 
einen Konferenzraum der VHS Bremerhaven in Big Blue Button sprechen. So 
können z. B. auch virtuelle Vorträge angeboten werden.

  VHS FILESTATION  

Die VHS Filestation stellt Dozierenden Online-Speicherplatz zur Verfügung. 
Über einen Web-Browser haben Sie Zugriff. Sie können auch Kursmaterialien 
freigeben, um sie mit Ihren Teilnehmenden zu teilen. Bei Interesse wird Ihnen 
ein Zugangskonto eingerichtet. Hierfür wenden Sie sich bitte an die zuständi-
ge Fachbereichsleitung.

  VOREINSCHREIBUNG UND VORANMELDUNG  

Teilnehmende von Systemkursen, die im kommenden Semester fortgeführt 
werden, können sich jeweils im Juni bzw. November für ihren Folgekurs 
voranmelden. Eine Voranmeldung hilft, das Zustandekommen der Kurse im 
nachfolgenden Semester und sich selbst einen Platz im Folgekurs zu sichern.

Als Kursleitende werden Sie rechtzeitig über die Termine der Voranmeldung 
und alle wichtigen Daten des Folgekurses informiert und können diese Infor-
mationen an Ihre Teilnehmenden weiterleiten. 
 
Teilnehmende, die der VHS eine Sepa-Lastschrift erteilt haben, können sich 
auf einer Voranmeldeliste per Unterschrift verbindlich für den Folgekurs an-
melden. Teilnehmende, die die Zahlungsart Barzahlung nutzen, können sich 
ebenfalls voranmelden – allerdings nicht über die Weitermeldeliste, sondern 
in der Anmeldung und dort ihre Kursgebühr und Auslagen einzahlen.

  W-LAN  

In der VHS Bremerhaven befindet sich ein frei zugängliches W-Lan. 
Sie können sich mit dem Passwort „testgast“ verbinden.
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ORGANISATION
DIE FACHBEREICHE DER VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
Das Aufgabenfeld der Volkshochschule umfasst die in öffentlicher Verantwortung durchgeführte Weiterbildung in den nachfolgend aufgeführten Fachberei-
chen, die jeweils von pädagogischen Mitarbeitenden geleitet werden.

- Mensch – Gesellschaft - Umwelt
- Kultur – Kunst – Kreativität
- Gesundheit – Ernährung
- Sprachen
- Deutsch - Beruf – Lebenslanges Lernen
- Digitales Leben

DIE VERWALTUNG DER VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
- Kundenservice /Anmeldung/Abendaufsicht
- allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten
- Haushalt

DIE TECHNIK DER VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
- Systemadministration
- Haus- und Gebäudetechnik

Die Leitung und die Fachbereichsleitungen befinden sich mit ihren Sekretariaten im dritten Stock des Friedrich-Schiller-Hauses (Haus A), die Verwaltung 
im Erdgeschoss (Haus A), die Raumaufsicht und –pflege im Raum 155 und die Systemadministration im Raum 255 (Haus B). Der Deutsch - Beratungs- und 
Integrationsbereich befindet sich in den Räumen 127 & 129.

GUT ZU WISSEN
DIE VOLKSHOCHSCHULE ALS INSTITUTION IM ALLGEMEINEN
Die Institution Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung der Erwachsenen und Weiterbildung. Entgegen ihrer Bezeichnung sind Volkshochschulen 
keine Hochschulen, sondern in Deutschland dem quartären Bildungsbereich der Weiterbildung zugeordnet. 

Volkshochschulen sind heute kommunale Weiterbildungszentren. Sie bieten Kurse, Einzelveranstaltungen, Kompaktseminare, Studienreisen und -fahrten 
ebenso an, wie „Bildung auf Bestellung“. 

Jede Volkshochschule in Deutschland ist eigenständig. Es gibt Landesverbände der Volkshochschulen in allen Bundesländern, in denen übergeordnet Dinge 
geregelt, Verhandlungen auf Landes- und Bundesebene geführt und die enge Zusammenarbeit der einzelnen Volkshochschulen in den Regionen organisiert 
werden. Die Landesverbände der Volkshochschulen sind im Deutschen Volkhochschul-Verband e.V. zusammengeschlossen.

DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND (DVV)
Der Deutsche Volkhochschul-Verband e.V. in Bonn ist der Zusammenschluss, der Bundesverband der Landesverbände der Volkshochschulen in Deutschland. 
Zweck des DVV ist die Förderung der Weiterbildung sowie die Vertretung der Interessen der 16 Landesverbände und ihrer Volkshochschulen auf der Bundes-, 
der europäischen und internationalen Ebene. Im DVV besteht ein Institut „dvv international“, das sich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und 
Kooperationsaufgaben des Verbandes widmet.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG (DIE)
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) ist die zentrale Einrichtung für Wissenschaft und Praxis der 
Weiterbildung in Deutschland. Das DIE strukturiert, vernetzt und präsentiert Ergebnisse der Forschung zum Lebenslangen Lernen, führt eigene empirische 
Untersuchungen durch, erprobt und evaluiert innovative Modelle und unterstützt die Entwicklung von Standards für Angebote und Beschäftigte in der 
Weiterbildung.
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ZUSTÄNDIG FÜR KORREKTUREN 
UND ÄNDERUNGEN:

Cora Kielhorn
0471 590-4750
Cora.Kielhorn@vhs.bremerhaven.de
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